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IBAN BIC

Kreditinstitut

Vorname, Nachname des Kontoinhabers (sofern abweichend vom Auftraggeber)

Ich ermächtige die Stadtwerke Unna GmbH widerruflich, die fälligen Abschlags- und Rechnungsbeträge im SEPA-Lastschriftmandat 
einzuziehen. Das SEPA-Lastschriftmandat gilt für die oben genannte Bankverbindung.

Datum   Ort  Unterschrift Kontoinhaber/-in

Sonderabkommen MobilWatt
Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie durch die Stadtwerke Unna GmbH (Lieferant)

Lieferant
Stadtwerke Unna GmbH
eingetragen beim AG Hamm
HRB 3348
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna
vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Schäpermeier

3. Lieferung, Abnahme und Preise
Stadtwerke Unna GmbH (SWU) gewährt den Zugang und die Nutzung („Stromlieferung“) der öffentlich zugänglichen Ladestationen der 
SWU, sowie der Ladestationen der innogy eRoaming-Partner. Der Kunde verpflichtet sich zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als Anlage 
beigefügten Preisblatt.

4. eRoaming
SWU als ein eRoaming-Partner vereinbart mit anderen eRoaming-Partnern für die eigenen Kunden den gegenseitigen Zugang und Nut-
zung der öffentlich zugänglichen Ladestationen der eRoaming-Partner. Die Abrechnung der Stromlieferung erfolgt ausschließlich zwi-
schen dem Kunden und SWU. Die öffentlich zugänglichen und verfügbaren Ladestationen unseres eRoaming-Partners innogy werden in 
der App eCharge+ angezeigt.

Wenn Sie dieses Symbol sehen, 
bitte unterschreiben.

Ausführung für Kunde

1. Kunde

Titel Geburtstag 

Nachname, Vorname 

Kundennummer Stadtwerke (falls bereits Kunde)

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort

Telefon Mobilfunknummer

E-Mail

2. Lastschriftermächtigung mittels SEPA-Lastschriftmandat 
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den Lieferanten widerruflich, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrags verlangt werden. 
Es gelten dabei die vereinbarten Bedingungen mit dem Kreditinstitut.

. .

. .
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5. Identifizierungsdaten

EMAID               Passwort

RFID

Hinweis: Die Identifizierungsdaten werden von den Stadtwerken Unna separat übermittelt und können hier ergänzend eingetragen werden.

6. Beginn des Vertragsverhältnisses
Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen angenommen ist und sobald die Identifizierungsdaten dem Kunden übermittelt wurden. 

7. Kündigung, Preisanpassung
Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. Die RFID-Karte ist nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. Auf diese Folge wird der Lieferant den Kunden in der Mitteilung erneut hinwei-
sen.

8. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / StromGVV
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (ggf.: sowie die StromGVV) können zusätzlich unter www.stadtwerke-unna.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form 
gespeichert werden.

9. Werbung / Einwilligung
Falls gewünscht, bitte ankreuzen:

  Telefonwerbung
 Ich erkläre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Verträgen (u.a. für Strom, Gas, Fernwärme, Telekommunikation) sowie Contracting-, Photovoltaik- und Elektromobilitäts-
angebote) telefonisch kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., 
Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet.

E-Mail-Werbung
 Ich erkläre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Verträgen (u.a. für Strom, Gas, Fernwärme, Telekommunikation) sowie Contracting-, Photovoltaik- und Elektromobilitätsan-
gebote) per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Beginn 
und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch [bitte erforderlichenfalls ergänzen]) verarbeitet.

Die Einwilligung/en zur Werbung per Telefonanruf und per E-Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalen-
derjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein Widerruf dieser Einwilligung/en ist (einzeln oder gemeinsam) jederzeit möglich. Er 
erfolgt für die Zukunft und berührt damit nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefon-
anruf bzw. per E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna, Fax: 02303 2001-22, 
E-Mail: office@sw-unna.de.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbezüglichen Widerspruchs-
rechten des Kunden können der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ in der Anlage entnommen werden.

10. Datenschutz
Zur Abwicklung der Abrechnung von Ladevorgängen an Ladestationen der eRoaming-Partner übermittelt SWU an die eRoaming-Partner 
Contract-IDs und die dazugehörigen Passwörter ausschließlich pseudonymisiert. eRoaming-Partner erhalten keinen Zugang zu den durch 
SWU gespeicherten personenbezogenen Daten.

11. Auftragserteilung
Mit meiner Unterschrift erteile ich dem Lieferanten den obenstehenden Auftrag. Die Belieferung erfolgt außerhalb der 
Grundversorgung.

Datum   Ort  Unterschrift Kontoinhaber/-in

Ausführung für Kunde

. .
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-
Str. 2, 59423 Unna, Tel: 02303  2001-0, Fax: 02303 2001-22, E-Mail: office@sw-unna.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom/Gas/Fernwärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

- Ende der Widerrufsbelehrung –

Über mein Widerrufsrecht bin ich belehrt worden:

Datum   Ort  Unterschrift Kontoinhaber/-in

Muster-Widerrufsformular:

An: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Fax: 02303 2001-22, E-Mail: office@sw-unna.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)
/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*): 

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Datum         Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes bitte streichen.

Ausführung für Kunde

. .

. .
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Allgemeine Stromlieferbedingungen der Stadtwerke Unna GmbH für Autostrom MobilWatt 
1 Vertragsgegenstand/Vertragsschluss/Lieferbeginn
1.1 Das Angebot des Lieferanten im Internet, in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. 

ist freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt.
1.2	 Die	Stadtwerke	Unna	GmbH	beliefern	den	Kunden	mit	Strom	an	den	öffentlich	zu-

gänglichen AC-Ladestationen der Stadtwerke Unna GmbH und ihrer e-Roaming-Part-
ner in der Bundesrepublik Deutschland unter der Voraussetzung, dass der Kunde sein 
Fahrzeug ordnungsgemäß mit der Ladeeinrichtung verbunden hat.

1.3 Die Stadtwerke Unna GmbH benötigt vom Kunden den vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Auftrag für Autostrom. Anschließend prüft die Stadtwerke Unna 
GmbH das Angebot des Kunden.

1.4 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des 
Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für 
die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertra-
ges, Abstimmung mit dem für die Abnahmestelle zuständigen Netzbetreiber etc.) 
erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden 
gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Liefe-
ranten hierzu ausdrücklich auf.

2 Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungs-
pflicht

2.1 Die Stromlieferung beginnt mit dem Zugang der Contract-ID beim Kunden.
2.2	 Einen	von	Ziff.	2.1	abweichenden	Termin	wird	die	Stadtwerke	Unna	GmbH	dem	Kun-

den schriftlich mitteilen.
2.3 Die Stadtwerke Unna GmbH stellt dem Kunden eine Contract-ID inklusive Kennwör-

tern	zur	Verfügung.	Diese	Contract-ID	berechtigt	den	Kunden,	Strom	an	den	öffent-
lich nutzbaren Ladestationen der Stadtwerke Unna GmbH und e-Roaming Partnern zu 
beziehen.

2.4 Sämtliche über die Contract-ID bezogenen Strommengen werden mit den Preisen 
gemäß	Ziffer	2.8	des	Auftrags	dem	Kunden	in	Rechnung	gestellt.

2.5 Der Kunde trägt die Verantwortung für die sichere Verwendung der Contract-ID und 
der	Kennwörter.	Der	Kunde	ist	für	die	Aufladung	mittels	eines	ordnungsgemäßen	und	
für die Ladekapazität zugelassenen Ladekabels sowie die Überwachung des Ladevor-
gangs verantwortlich. 

2.6 Jeder Benutzer einer Ladestation hat das Ladekabel und die Steckvorrichtungen auf 
erkennbare Beschädigungen zu prüfen.

2.7 Insbesondere dann, wenn Beschädigungen, Knicke, Risse, Blankstellen usw. festge-
stellt werden, darf das Ladekabel auf gar keinen Fall verwendet werden. Im Übrigen 
sind die Herstellerangaben zu beachten. Das Ladekabel muss mindestens mit einem 
CE-Kennzeichen ausgestattet sein.

2.8	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversor-
gung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich	 des	 Netzanschlusses	 handelt,	 von	 seiner	 Leistungspflicht	 befreit.	
Der	 Lieferant	 ist	 weiter	 von	 seiner	 Leistungspflicht	 befreit,	 soweit	 und	 solange	
der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der 
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen 
hat. Das Gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung und/oder dem Bezug von 
Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem 
Lieferanten nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist.

3 Messung / Eichrechtskonformität/ Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
3.1 Während der Ladevorgänge wird die elektrische Energie durch registrierende Mes-

sungen in der jeweiligen Ladesäule erfasst. Diese Energie wird monatlich saldiert. 
Der Wert dieser Summe in Kilowattstunden (kWh) wird mit dem im Preisblatt genann-
ten Arbeitspreis abgerechnet. 

3.2 Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwen-
den, die der Lieferant gemessen oder von einem die Messung durchführenden Drit-
ten erhalten haben.

3.3 Zum Nachweis der Eichrechtskonformität seiner leistungsbasierten Stromlieferung 
ist der Kunde berechtigt, über die „eCharge+“-App seine leistungsbasierten Lade-
vorgänge kilowattstundengenau zu überprüfen. Der Kunde kann die „eCharge+“-App 
über die App-Stores Apple App Store oder Google Play herunterladen

3.4 Die Rechnungsstellung erfolgt vierteljährlich, soweit nicht ein anderer Abrechnungs-
zeitraum vereinbart wird.

3.5 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so er-
folgt die Aufteilung des Strombezugs und des Grundpreises jeweils tagesanteilig, 
der Arbeitspreise mengenanteilig, wobei die Mengen rechnerisch abgegrenzt werden 
können. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen werden pro-
zentual angepasst.

4 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
4.1 Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- 

oder Endabrechnung erstellt wird. Abgerechnet wird der tatsächliche Umfang der 
Belieferung. Abrechnungsgrundlage für den Arbeitspreis ist die gelieferte Strom-
menge in Kilowattstunden (kWh). Rechnungsbeträge sind spätestens 10 Werktage 
nach Zugang der Rechnung und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder 
mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. Bei Wahl des Lastschriftverfah-
rens teilt der Lieferant dem Kunden den Tag der Abbuchung spätestens 7 Tage vor 
Fälligkeit der Forderung mit (SEPA-Vorabankündigung).

4.2 Soweit Zahlungen im Wege des Lastschriftverfahrens von einem Dritten - also nicht 
vom Kunden selbst - geleistet werden, erfolgt die SEPA-Vorabankündigung gegen-
über dem Kunden, nicht gegenüber dem Dritten. Es obliegt dem Kunden, seinerseits 
den für ihn zahlenden Dritten unverzüglich über die bevorstehenden Abbuchungen 
zu informieren (4.1 gilt entsprechend).

4.3	 Bei	Zahlungsverzug	kann	der	Lieferant,	wenn	er	erneut	zur	Zahlung	auffordert	oder	
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kos-
ten konkret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kun-
den der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als in Höhe der Pauschale.

4.4 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung	nur,	sofern	die	ernsthafte	Möglichkeit	eines	offensichtlichen	Fehlers	be-
steht oder sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Ab-
rechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messein-
richtung festgestellt ist. Die Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.

4.5 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dieses gilt nicht für die An-
sprüche des Kunden gegen den Lieferanten auf vollständiger oder teilweiser Nichter-
füllung	oder	mangelhafter	Erfüllung	der	Lieferpflicht.

5 Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auf-
erlegte Belastungen

5.1 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchabhängigen Arbeitspreis in der 
sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage 
der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. 
Sie	enthalten	folgende	Kosten:		Kosten	für	Energiebeschaffung	und	Vertrieb,	Kosten	
für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten vom Messstellenbetreiber in Rechnung 
gestellt werden -, die aus dem EEG folgenden Belastungen, das an den Netzbetrei-
ber abzuführende Netzentgelt, die vom Netzbetreiber erhobene Umlage nach dem 
KWKG,	die	Umlage	nach	§	19	Abs.	2	StromNEV,	die	Offshore-Netzumlage	nach	§	17f	
Abs.	5	EnWG,	die	abLa-Umlage	nach	§	18	Abs.	1	AbLaV,	ab	2023	die	Wasserstoffum-
lage	nach	§	118	Abs.	6	Satz	9	bis	11	EnWG,	sowie	die	Konzessionsabgaben.	Der	Liefe-
rant ist berechtigt mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur 
Abrechnung der Entgelte für den Messstellebetrieb mit intelligenten Messsystemen 
und	modernen	Messeinrichtungen	zu	treffen,	wonach	der	grundzuständige	Messstel-
lenbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, 
dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.

5.2	 Die	Preise	nach	Ziff.	5.1	sind	Nettopreise.	Zusätzlich	fallen	Stromsteuer	(derzeit:	2,05	
ct/kWh) sowie – auf diese Nettopreise und die Stromsteuer - Umsatzsteuer (derzeit 
19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich 
die Bruttopreise entsprechend.

5.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach 
Ziff.	5.1	um	die	hieraus	entstehenden	Mehrkosten.	Satz	1	gilt	entsprechend,	falls	die	
Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit 
einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgel-
der	o.	ä.)	belegt	wird,	soweit	diese	unmittelbaren	Einfluss	auf	die	Kosten	für	die	nach	
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Dies gilt nicht, wenn und soweit die 
Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bei Vertragsschluss konkret 
vorhersehbar waren oder die jeweils gesetzliche Regelung der Weiterberechnung 
entgegensteht. Die Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z. B. nach Kopf oder Verbrauch) 
dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer 
oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer an-
deren Steuer - sind anzurechnen. Der Kunde wird über die Anpassung der Entgelte 
spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

5.4	 Der	Lieferant	teilt	dem	Kunden	die	jeweils	geltende	Höhe	eines	nach	Ziff.	5.1	bis	5.3	
zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

5.5	 Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	den	Grund-	und	den	Arbeitspreis	nach	Ziffer	5.1	–nicht	
jedoch die gesondert an den Kunden weitergegebenen Strom- und Umsatzsteuer 
nach	Ziffer	5.2	sowie	etwaiger	zukünftiger	Steuern,	Abgaben	und	sonstiger	hoheit-
lich	auferlegter	Belastungen	nach	Ziffer	5.3	–	durch	einseitige	Leistungsbestimmung	
nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigun-
gen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in 
Ziffer	 5.1	 genannten	 Kosten.	Der	 Lieferant	 überwacht	 fortlaufend	 die	 Entwicklung	
dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der 
Kosten	nach	Ziffer	5.1	seit	der	jeweils	vorhergehenden	Preisanpassung	nach	dieser	
Ziffer	5.5	bzw.	–	sofern	noch	keine	Preisanpassung	nach	dieser	Ziffer	5.5	erfolgt	ist	
– seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktu-
ellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind
bei	jeder	Preisanpassung	gegenläufig	zu	saldieren.	Die	einseitige	Leistungsbestim-
mung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen
Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden
als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preis-
wirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 
Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen
zu	lassen.	Änderungen	der	Preise	nach	dieser	Ziffer	sind	nur	zum	Monatsersten	mög-
lich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Än-
derungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat 
er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

5.6	 Die	aktuelle	Höhe	der	Umlagen	und	Aufschläge	gem.	Ziff.	5.1	wird	auf	den	Internet-
seiten	der	Übertragungsnetzbetreiber	veröffentlicht	(derzeit:	www.netztransparenz.
de) und in Cent pro an den Letztverbraucher gelieferter Kilowattstunde angegeben.

5.7 Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über die ak-
tuellen Entgelte unter der Tel.-Nr. 02303 2001-0 oder im Internet unter www.sw-unna.
de erhalten.

6 Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen
6.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen gesetzlichen und 

sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, wie z. B. dem 
EnWG, der StromGVV, der StromNZV, dem MsbG, dem MessEG der MessEV und der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie Entscheidungen der Bundesnetzagen-
tur. Das vertragliche Äquivalenzinteresse kann nach Vertragsschluss durch unvor-
hersehbare Änderungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter 
Inhalt nicht bereits - etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - absehbar war), die der Lieferant 
nicht	veranlasst	hat	und	auf	die	dieser	keinen	Einfluss	hat,	in	nicht	unbedeutendem	
Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder 
in diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei 
der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung 
eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung 
zu	beseitigen	sind.	In	solchen	Fällen	ist	der	Lieferant	verpflichtet,	den	Vertrag	oder	
diese Bedingungen - mit Ausnahme der Preise - insoweit anzupassen und/oder zu 
ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzinteresses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren 
Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels 
gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).

6.2	 Anpassungen	des	Vertrages	und	dieser	Bedingungen	nach	dieser	Ziffer	sind	nur	zum	
Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung nach vor-
stehendem Absatz mindestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden 
schriftlich mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstan-
den, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündi-
gen. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.

Ausführung für Kunde



Seite 5 von 9Sonderabkommen MobilWatt Stadtwerke Unna GmbH

7 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
7.1 Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnut-

zung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft	Strom	unter	Umgehung,	Beeinflussung	oder	vor	Anbringung	der	Messeinrichtun-
gen verwendet („Stromdiebstahl“)

7.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von Zahlungs-
verpflichtungen	 trotz	 Mahnung,	 ist	 der	 Lieferant	 berechtigt,	 die	 Stromlieferung	 2	
Wochen nach Androhung durch Sperrung der Contract-ID zu unterbrechen. Die Stadt-
werke Detmold kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromliefe-
rung androhen. Der Lieferant hat die Versorgung durch Freischaltung der Contract-ID 
unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung 
der Stromlieferung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Stromlieferung ersetzt hat. 

7.3 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die 
Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere im Falle eines 
Stromdiebstahls	nach	Ziff.	7.1	oder	eines	wiederholten	Zahlungsverzuges	nach	Ziff.	
7.2 vor, wenn im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs dem Kunden die Kündigung 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, 
wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen, oder wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen	Verpflichtungen	vollumfänglich	nachkommt.

7.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind 
vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstande-
nen	Kosten	 pauschal	 gemäß	Ziffer	 15	 in	Rechnung.	 Auf	 Verlangen	des	Kunden	 ist	
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. Die Belieferung wird unverzüglich wieder hergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung 
der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überwei-
sung zu zahlen.

8 Haftung
8.1	 Ansprüche	wegen	Schäden	durch	Unterbrechung	oder	bei	Unregelmäßigkeiten	in	der	

Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 
geltend	zu	machen	(§	18	Niederspannungsanschlussverordnung).	

8.2	 Der	Lieferant	wird	unverzüglich	über	die	mit	Schadensverursachung	zusammenhän-
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.

8.3	 In	allen	übrigen	Haftungsfällen	 ist	die	Haftung	der	Parteien	sowie	 ihrer	Erfüllungs-	
und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, so-
weit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; 
dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit,	oder	der	schuldhaften	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten	(sog.	
Kardinalpflichten).

8.4	 Im	Falle	 einer	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten,	welche	nicht	 auf	Vorsatz	
oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den 
die haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, 
die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob 
fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) au-
ßerhalb	des	Bereichs	der	wesentlichen	Vertragspflichten	sowie	der	Lebens-,	Körper		
oder Gesundheitsschäden.

8.5	 Die	Bestimmungen	des	Produkthaftungsgesetzes	bleiben	unberührt.	
9 Vertragsstrafe
9.1	 Verbraucht	der	Kunde	Elektrizität	unter	Umgehung,	Beeinflussung	oder	vor	Anbrin-

gung einer Messeinrichtung oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der 
Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des 
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täg-
lichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.

9.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder 
grob	 fahrlässig	 die	 Verpflichtung	 verletzt,	 die	 zur	 Preisbildung	 erforderlichen	 An-
gaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der 
Kunde	bei	Erfüllung	seiner	Verpflichtung	nach	dem	für	ihn	geltenden	Vertragspreis	
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs 
Monaten verlangt werden.

9.3	 Ist	die	Dauer	des	unbefugten	Gebrauchs	oder	der	Beginn	der	Mitteilungspflicht	nicht	
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe für einen geschätzten Zeitraum, der längs-
tens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

10 Datenschutz
10.1 Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält 

der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten des Liefe-
ranten“. 

10.2 Zum Herunterladen der notwendigen App zur Nutzung dieses Vertrages ist erforder-
lich, dass der Kunde sich über sein persönliches Benutzerkonto (Account) im Apple 
App-Store oder bei Google Play eingeloggt hat. Hierbei werden persönliche Daten des 

Kunden verarbeitet und genutzt. Zweck und Umfang der Datenerhebung durch die 
Store-Betreiber sowie die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten des 
Kunden wie auch seine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz seiner Privatsphäre kann der Kunde den Datenschutzhinweisen des entspre-
chenden App-Stores entnehmen. Für die Datenverarbeitung ist allein der jeweilige 
App-Store verantwortlich. Der Kunde hat sich selbst über die Datenschutzbedin-
gungen des App-Stores zu informieren. Dieser Vertrag steht in keiner Verbindung 
zu den App-Stores bzw. deren Betreiber und wird in keiner Weise von diesen un-
terstützt oder abgewickelt. Der Empfänger der übermittelten personenbezogenen 
Daten ist nicht der jeweilige App-Store bzw. dessen Betreiber, sondern der Lieferant. 
Der App-Stores bzw. dessen Betreiber ist dabei in keiner Weise für diesen Vertrag 
verantwortlich. Sämtliche Anfragen, Kommentare und Beschwerden sind an den Lie-
feranten zu richten. Mit der Unterzeichnung des Vertrages bestätigt der Kunde, dass 
Ihnen keinerlei Ansprüche gegen den jeweiligen App-Store bzw. dessen Betreiber in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag zustehen.

11	 Information	über	Energieeffizienz	und	Energiedienstleistungen
11.1	Im	Zusammenhang	mit	einer	effizienteren	Energienutzung	durch	Endkunden	wird	bei	

der	Bundesstelle	für	Energieeffizienz	eine	Liste	geführt,	in	der	Energiedienstleister,	
Anbieter	von	Energieaudits	und	Anbieter	von	Energieeffizienzmaßnahmen	aufgeführt	
sind. Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den An-
bietern selbst erhält der Kunde unter www.bfee-online.de. Der Kunde kann sich zu-
dem	bei	der	Deutschen	Energieagentur	über	das	Thema	Energieeffizienz	umfassend	
unter	www.energieeffizienz-online.info	informieren.

12 Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel
12.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen 

Netzbetreiber erhältlich.
12.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der 

Lieferant	verpflichtet,	dem	neuen	Lieferanten	den	für	 ihn	maßgeblichen	Verbrauch	
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Grün-
den, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der ge-
schätzte Verbrauch anzugeben.

13 Informationen zum Streitbeilegungsverfahren und zur Schlichtungsstelle
13.1 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Un-

ternehmen)	sind	verpflichtet,	Beanstandungen	von	Verbrauchern	im	Sinne	des	§	13	
BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistun-
gen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz,	die	Belieferung	mit	Energie	sowie	die	Messung	der	Energie	betreffen,	im	
Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der 
Energielieferung können an den Verbraucherservice des Lieferanten per Post (Stadt-
werke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna), telefonisch (02303 2001-0), 
per	Fax	(02303	2001-22)	oder	per	E-Mail	(office@sw-unna.de)	gerichtet	werden.

13.2 Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111 b EnWG anzurufen. Ein 
solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde 
nicht spätestens vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem 
EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 

13.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr: 030 27 57 240 - 
0,
E-Mail:	 info@schlichtungsstelle-energie.de,	 Homepage:	 www.schlichtungsstelle-

 energie.de.
13.4 Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas 

stellt dem Kunden allgemeine Informationen über das geltende Recht, seine  Rechte 
als Haushaltskunde und über das Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung und ist 
unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation,	 Post	 und	 Eisenbahnen	 –	 Verbraucherservice-,	 Postfach	 8001,	
53105	Bonn,	Telefon	Mo	–	Fr.	09:00	–	15:00	Uhr:	030	22480-500	oder	01805	101000,	
Telefax:	030	22480-323,	E-Mail:	verbraucherservice-energie@bnetza.de.

14 Kostenpauschalen
• Mahnkosten pro Mahnschreiben 4,50 €*
• Nachinkasso/Direktinkasso 15,00 €*
• Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu 

der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr)  3,00 €*
• Sperrung der contract-ID 20,00 €
• Neuausstellung durch Verlust der RFID-Karte 20,00 €
• Freischaltung der Sperrung der contract-ID 20,00 €
(In den Preisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung enthalten; die mit * versehenen Preise unterlie-
gen nicht der Umsatzsteuer.)

15 Schlussbestimmungen
15.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
15.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.

Stand: Dezember 2021
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Sitz der Gesell-
schaft: Unna, eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter HRB 3348.

Ausführung für Kunde

Allgemeine Stromlieferbedingungen der Stadtwerke Unna GmbH für Autostrom MobilWatt 
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Information zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Stadtwerke Unna GmbH
Die	DS-GVO	sieht	u.	a.	Informationspflichten	bei	der	Erhebung	personenbezogener	Daten	
(alle	Informationen,	die	sich	auf	eine	identifizierte	oder	identifizierbare	natürliche	Person	
beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Verträgen werden gegebenenfalls 
nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitarbei-
tern,	Dienstleistern	oder	Erfüllungsgehilfen	(nachfolgend	„sonstige	Betroffene“),	etwa	im	
Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. Gerne möchten wir Sie daher als unseren 
Kunden	oder	als	sonstigen	Betroffenen	über	die	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	
Daten sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht für die 
Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (siehe oben) aufweisen.

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwort-
lich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B.
DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Unna 
GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna, Fax: 02303 2001-22, Tel: 02303 2001-0, 
office@sw-unna.de
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten unter Datenschutzbeauftragter der Stadtwerke Unna GmbH,
Heinrich-Hertz-Straße	2,	59423	Unna,	Tel.	02303	2001-0,	dsb@sw-unna.de	gerne	zur	
Verfügung.

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen 
Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:
Daten unserer Kunden:
•	 Identifikations-	und	Kontaktdaten	(z.	B.	Familien-	und	Vorname,	Adresse,	Kunden-

nummer, gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls Registergericht und -nummer, ge-
gebenenfalls ILN/BDEW-Codenummer, gegebenenfalls Vertragskontonummer),

•	Daten	zur	Identifikation	der	Verbrauchs-	bzw.	Einspeisestelle	(z.	B.	Zählernummer,	
Identifikationsnummer	der	Marktlokation	(Entnahmestelle)),

• Angaben zum Belieferungszeitraum,
• Verbrauchs- und Einspeisedaten,
• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und
• Daten zum Zahlungsverhalten
Daten	von	sonstigen	Betroffenen	(z.	B.	Mitarbeiter,	Dienstleister	oder	Erfül-
lungsgehilfen unseres Kunden):
• Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und
• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)

2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf fol-
gender Rechtsgrundlage verarbeitet:
• Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem

Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

•	Daten	 unseres	 Kunden	 und	 sonstiger	 Betroffener	 zur	 Erfüllung	 rechtlicher	 Ver-
pflichtungen	(z.	B.	aus	dem	Messstellenbetriebsgesetz	sowie	wegen	handels-	oder	
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

•	Daten	unseres	Kunden	und	sonstiger	Betroffener	zur	Wahrnehmung	von	Aufgaben,	
die	im	öffentlichen	Interesse	liegen	(z.	B.	aus	dem	MsbG),	auf	Grundlage	von	Art.	6	
Abs. 1 lit. e) DS-GVO.

•	Daten	 sonstiger	 Betroffener	 zur	 Erfüllung	 des	 Vertragsverhältnisses	mit	 unserem	
Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
mit unserem Kunden und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres Kunden darstellt.

•	Daten	 unseres	 Kunden	 und	 sonstiger	 Betroffener	 zur	 Direktwerbung	 betreffend	
unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da Direktwerbung 
unser berechtigtes Interesse darstellt.

• Daten unseres privaten Kunden (keine Gewerbetreibenden) gegebenenfalls
auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf Grundlage einer aus-
drücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS GVO. Eine Einwilligung zur
Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung können Sie jederzeit uns gegen-
über widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Unna GmbH, Hein-
rich-Hertz-Straße	2,	59423	Unna,	Fax:	02303	2001-22,	office@sw-unna.de.		Der	Wi-
derruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

• Daten unserer Kunden zur Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vorvertragliche Maßnahme und Art. 
6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Ermittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur 
Minimierung von Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse darstellt.

3. Erfolgt	eine	Offenlegung	meiner	personenbezogenen	Daten	gegenüber	an-
deren Empfängern?

Eine	Offenlegung	bzw.	Übermittlung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	erfolgt	–	soweit	
im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich – ausschließlich ge-
genüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:
• Messstellenbetreiber,
• Bilanzkreisverantwortliche,
• Netzbetreiber,
• Übertragungsnetzbetreiber,
• Tochter- und Konzerngesellschaften,
• Auskunfteien,
• Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, 
• andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche
Verpflichtung	oder	Berechtigung	besteht.

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in
Drittländer?
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an
internationale Organisationen erfolgt nicht.

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange ge-
speichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetz-
liche	Aufbewahrungspflichten,	insbesondere	aus	dem	Handels-	und	Steuerrecht	(§§
147	AO,	257	HGB),	sind	wir	verpflichtet,	die	Daten	bis	zum	Ablauf	dieser	Fristen	zu	
speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung werden Ihre personenbezogenen Daten
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unterneh-
mens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende 
hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen
oder eine hierfür erteilte Einwilligung widerrufen.

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbe-
zogenen Daten?
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten:
• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15

DS-GVO),
•	Recht	auf	Berichtigung,	wenn	die	Sie	betreffenden	gespeicherten	Daten	fehlerhaft,	

veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verar-

beitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine 
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wi-
derrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

•	Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung,	wenn	eine	der	in	Art.	18	Abs.	1	DS-GVO
genannten	Voraussetzungen	gegeben	ist	(Art.	18	DS-GVO),

•	Recht	auf	Übertragung	der	von	Ihnen	bereitgestellten,	Sie	betreffenden	personen-
bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßig-
keit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder ver-

traglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich?
Besteht	 eine	 Pflicht,	 die	 personenbezogenen	 Daten	 bereitzustellen,	 und
welche möglichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung?
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen personenbe-
zogenen	Daten	(vgl.	Ziffer	2)	bereitzustellen,	die	für	den	Abschluss	und	die	Durch-
führung des Vertragsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen ver-
traglichen	Pflichten	erforderlich	sind.	Dazu	gehören	der	Natur	der	Sache	nach	auch	
Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleis-
ter), denen sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforder-
lichen Daten sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen
Mitarbeitern – bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Ver-
tragsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

8. Erfolgt	eine	automatisierte	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling?
Zum	Abschluss	und	zur	Erfüllung	des	Vertragsverhältnisses	findet	keine	automati-
sierte	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling	statt.

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vertragsverhält-
nisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten
auch	personenbezogene	Daten,	die	wir	aus	öffentlich	zugänglichen	Quellen,	z.	B.	
aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet, zulässigerweise gewinnen
durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässiger-
weise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbe-
treibern, erhalten.

Der Widerspruch ist zu richten an: 

Stadtwerke Unna GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna
Telefon: +49 (0)2303 2001 0
Fax: +49 (0)2303 2001 22
E-Mail: office@sw-unna.de

Widerspruchsrecht

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer per-sonenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des 
Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS 
GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen (beispielsweise Übermittlungen von personen-
bezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunftei-en), können Sie uns gegen-
über aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden 
die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verar-
beiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Ausführung für Kunde
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Für Stadtwerke Unna

Sonderabkommen MobilWatt
Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie durch die Stadtwerke Unna GmbH (Lieferant)

Lieferant
Stadtwerke Unna GmbH
eingetragen beim AG Hamm
HRB 3348
Heinrich-Hertz-Str. 2
59423 Unna
vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Schäpermeier

3. Lieferung, Abnahme und Preise
Stadtwerke Unna GmbH (SWU) gewährt den Zugang und die Nutzung („Stromlieferung“) der öffentlich zugänglichen Ladestationen der 
SWU, sowie der Ladestationen der innogy eRoaming-Partner. Der Kunde verpflichtet sich zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als Anlage 
beigefügten Preisblatt.

4. eRoaming
SWU als ein eRoaming-Partner vereinbart mit anderen eRoaming-Partnern für die eigenen Kunden den gegenseitigen Zugang und Nut-
zung der öffentlich zugänglichen Ladestationen der eRoaming-Partner. Die Abrechnung der Stromlieferung erfolgt ausschließlich zwi-
schen dem Kunden und SWU. Die öffentlich zugänglichen und verfügbaren Ladestationen unseres eRoaming-Partners innogy werden in 
der App eCharge+ angezeigt.

Wenn Sie dieses Symbol sehen, 
bitte unterschreiben.

1. Kunde

Titel Geburtstag 

Nachname, Vorname 

Kundennummer Stadtwerke (falls bereits Kunde)

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort

Telefon Mobilfunknummer

E-Mail

2. Lastschriftermächtigung mittels SEPA-Lastschriftmandat 
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den Lieferanten widerruflich, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrags verlangt werden. 
Es gelten dabei die vereinbarten Bedingungen mit dem Kreditinstitut.

IBAN BIC

Kreditinstitut

Vorname, Nachname des Kontoinhabers (sofern abweichend vom Auftraggeber)

Ich ermächtige die Stadtwerke Unna GmbH widerruflich, die fälligen Abschlags- und Rechnungsbeträge im SEPA-Lastschriftmandat 
einzuziehen. Das SEPA-Lastschriftmandat gilt für die oben genannte Bankverbindung.

Datum   Ort  Unterschrift Kontoinhaber/-in

. .

. .
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Für Stadtwerke Unna

5. Identifizierungsdaten 

EMAID                Passwort

RFID

Hinweis: Die Identifizierungsdaten werden von den Stadtwerken Unna separat übermittelt und können hier ergänzend eingetragen werden.

6. Beginn des Vertragsverhältnisses
Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen angenommen ist und sobald die Identifizierungsdaten dem Kunden übermittelt wurden. 

7. Kündigung, Preisanpassung
Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. Die RFID-Karte ist nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. Auf diese Folge wird der Lieferant den Kunden in der Mitteilung erneut hinwei-
sen.

8. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / StromGVV
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (ggf.: sowie die StromGVV) können zusätzlich unter www.stadtwerke-unna.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form 
gespeichert werden.

9. Werbung / Einwilligung
Falls gewünscht, bitte ankreuzen: 

   Telefonwerbung
 Ich erkläre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Verträgen (u.a. für Strom, Gas, Fernwärme, Telekommunikation) sowie Contracting-, Photovoltaik- und Elektromobilitäts-
angebote) telefonisch kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., 
Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet.

   E-Mail-Werbung 
 Ich erkläre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Verträgen (u.a. für Strom, Gas, Fernwärme, Telekommunikation) sowie Contracting-, Photovoltaik- und Elektromobilitätsan-
gebote) per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Beginn 
und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch [bitte erforderlichenfalls ergänzen]) verarbeitet.

Die Einwilligung/en zur Werbung per Telefonanruf und per E-Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalen-
derjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein Widerruf dieser Einwilligung/en ist (einzeln oder gemeinsam) jederzeit möglich. Er 
erfolgt für die Zukunft und berührt damit nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefon-
anruf bzw. per E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna, Fax: 02303 2001-22, 
E-Mail: office@sw-unna.de.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbezüglichen Widerspruchs-
rechten des Kunden können der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ in der Anlage entnommen werden.

10. Datenschutz
Zur Abwicklung der Abrechnung von Ladevorgängen an Ladestationen der eRoaming-Partner übermittelt SWU an die eRoaming-Partner 
Contract-IDs und die dazugehörigen Passwörter ausschließlich pseudonymisiert. eRoaming-Partner erhalten keinen Zugang zu den durch 
SWU gespeicherten personenbezogenen Daten.

11. Auftragserteilung
Mit meiner Unterschrift erteile ich dem Lieferanten den obenstehenden Auftrag. Die Belieferung erfolgt außerhalb der 
Grundversorgung.

Datum                                                   Ort      Unterschrift Kontoinhaber/-in
. .
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Für Stadtwerke Unna

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-
Str. 2, 59423 Unna, Tel: 02303  2001-0, Fax: 02303 2001-22, E-Mail: office@sw-unna.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom/Gas/Fernwärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

- Ende der Widerrufsbelehrung –

Über mein Widerrufsrecht bin ich belehrt worden:

Datum                                                    Ort      Unterschrift Kontoinhaber/-in

Muster-Widerrufsformular:

An: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Fax: 02303 2001-22, E-Mail: office@sw-unna.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)
/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*): 

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Datum          Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes bitte streichen.

. .

. .
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Für Stadtwerke Unna

Preise MobilWatt
Stand: 01. August 2021          

In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonsti-
ger staatlicher Vorgaben (wie z. B.: Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien) enthalten. Das im Arbeits-
preis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Laufzeiten, Kündigungsfrist

Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Die RFID-Karte ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 

Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. 

netto brutto

Für Energie-Kunden der Stadtwerke Unna GmbH Arbeitspreis ct/kWh 22,689 27,000

Für Nicht-Energie-Kunden der Stadtwerke Unna GmbH Arbeitspreis ct/kWh 25,210 30,000
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Ausführung für Kunde

Preise MobilWatt
Stand: 01. August 2021          

In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonsti-
ger staatlicher Vorgaben (wie z. B.: Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien) enthalten. Das im Arbeits-
preis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Laufzeiten, Kündigungsfrist

Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Die RFID-Karte ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 

Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. 

netto brutto

Für Energie-Kunden der Stadtwerke Unna GmbH Arbeitspreis ct/kWh 22,689 27,000

Für Nicht-Energie-Kunden der Stadtwerke Unna GmbH Arbeitspreis ct/kWh 25,210 30,000
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Für Stadtwerke Unna

Preise MobilWatt
Stand: 01. Oktober 2022          

STROMKUNDEN DER STADTWERKE UNNA GMBH netto brutto

an Ladesäulen der Stadtwerke Unna Arbeitspreis ct/kWh 32,77 39,00

an deutschlandweiten Ladesäulen Arbeitspreis ct/kWh 41,18 49,00

an Schnellladesäulen (DC) Arbeitspreis ct/kWh 49,58 59,00

STROMKUNDEN ANDERER ENERGIEVERSORGER netto brutto

an Ladesäulen der Stadtwerke Unna Arbeitspreis ct/kWh 37,82 45,00

an deutschlandweiten Ladesäulen Arbeitspreis ct/kWh 46,22 55,00

an Schnellladesäulen (DC) Arbeitspreis ct/kWh 54,62 65,00

In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher 
Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Laufzeiten, Kündigungsfrist

Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Die RFID-Karte ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 

Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. 
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Ausführung für Kunde

Preise MobilWatt
Stand: 01. Oktober 2022          

STROMKUNDEN DER STADTWERKE UNNA GMBH netto brutto

an Ladesäulen der Stadtwerke Unna Arbeitspreis ct/kWh 32,77 39,00

an deutschlandweiten Ladesäulen Arbeitspreis ct/kWh 41,18 49,00

an Schnellladesäulen (DC) Arbeitspreis ct/kWh 49,58 59,00

STROMKUNDEN ANDERER ENERGIEVERSORGER netto brutto

an Ladesäulen der Stadtwerke Unna Arbeitspreis ct/kWh 37,82 45,00

an deutschlandweiten Ladesäulen Arbeitspreis ct/kWh 46,22 55,00

an Schnellladesäulen (DC) Arbeitspreis ct/kWh 54,62 65,00

In den genannten Brutto-Preisen sind alle Kosten einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern sowie Kosten auf Grund sonstiger staatlicher 
Vorgaben enthalten. Das im Arbeitspreis enthaltene Netznutzungsentgelt ist den öffentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Laufzeiten, Kündigungsfrist

Abgeschlossene Verträge laufen auf unbestimmte Zeit und sind jederzeit und mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Die RFID-Karte ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzugeben. 

Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Kunde kann den Vertrag sodann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. 
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